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Amtsgericht Gelnhausen, Urteil vom 04.03.2024, Az.  
52 C 76/24 

 

 

 

Tatbestand: 

Der Verfügungskläger begehrt im Wege der einstweiligen Verfügung die Unterlassung von 
Videoaufzeichnungen. 

 

2 Der Verfügungskläger ist Eigentümer des Grundstücks … in …, die Verfügungsbeklagte Ei-
gentümerin des benachbarten Grundstücks … in … Auf dem Grundstück des Verfügungsklä-
gers befindet sich ein Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen, wobei zwischen den Parteien 
streitig ist, ob diese Wohnungen bereits vermietet sind. Zwischen den Parteien besteht ein seit 
Jahren angespanntes Nachbarschaftsverhältnis, was seine Grundlage insbesondere in einem 
Bauvorhaben des Verfügungsklägers und der damit einhergehenden Nutzung des Grund-
stücks der Verfügungsbeklagten hat. Jedenfalls seit nach Weihnachten 2023 ist unter einem 
Balkon des auf dem Grundstück der Verfügungsbeklagten stehenden Hauses eine Kamera 
installiert, die teilweise von den Balkonen des Hauses auf dem Grundstück des Verfügungs-
klägers sichtbar ist, wobei streitig ist, inwiefern die Kamera dazu in der Lage ist, das Grund-
stück des Verfügungsklägers tatsächlich zu erfassen. Die Kamera besitzt einen elektronischen 
Steuerungsmechanismus dergestalt, dass sie in der Lage ist, selbstständig Personen nachzu-
verfolgen, wobei auch hier der genaue Umfang der Nachverfolgungsfunktion streitig ist. Mit 
anwaltlichem Schreiben vom 27.12.2023 forderte der Verfügungskläger die Verfügungsbe-
klagte auf, die Störung zu unterlassen. Mit Schreiben vom 29.12.2023 ließ die Antragsgegnerin 
mitteilen, eine Kamera mit Ausrichtung auf das Gebäude des Antragstellers nicht zu verwen-
den. 

 

3 Der Verfügungskläger beantragt, 

 

der Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Verfügung aufzugeben, die auf ihrem Grund-
stück … in … installierte Kamera so zu betreiben, dass diese Geschehnisse auf dem Grund-
stück des Antragstellers … in … nicht erfasst und entsprechende Aufnahmen in Zukunft zu 
unterlassen; 

 

der Antragsgegnerin für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehende Unterlas-
sungsverpflichtung ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000,00 € und für den Fall, dass dieses 
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nicht beigetrieben werden kann, Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten an-
zudrohen. 

 

4 Die Verfügungsbeklagte beantragt, 

 

die Anträge zurückzuweisen. 

 

Entscheidungsgründe:  

 

5 Die zulässigen Anträge sind begründet. 

 

I. 

 

6 Der Verfügungskläger hat gegen die Verfügungsbeklagte einen Anspruch auf die im Tenor 
bezeichneten Maßnahmen aus §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB. 

 

7 Unerheblich ist, ob in dem Haus des Verfügungsklägers tatsächlich bereits Mieter wohnen. 
Unstreitig steht dieses im Eigentum des Verfügungsklägers, so dass der Anspruchsgrund be-
reits in seiner Person selbst liegt. Unabhängig davon ist das Gericht aufgrund der vorgelegten 
eidesstattlichen Versicherungen der Mieter des Verfügungsklägers davon überzeugt, dass je-
denfalls seit Mitte Dezember 2023 Mieter in dem Objekt wohnen. 

 

8 Der Anspruch des Verfügungsklägers ist in einer nicht gerechtfertigten Verletzung seines 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts begründet, das über §§ 1004 Abs. 1, 823 BGB zu dem im 
Tenor bezeichneten Anspruch führt. 

 

9 Soweit zwischen den Parteien streitig ist, ob die Kamera das Grundstück des Klägers erfas-
sen kann oder nicht, kommt es hierauf entscheidungserheblich nicht an. 

 

10 Nach ständiger Rechtsprechung ist es erforderlich, für einen Unterlassungsanspruch aber 
auch ausreichend, dass ein sog. Überwachungsdruck erzeugt wird (vgl. hierzu LG Hamburg 
ZD 2018, 491; OLG Köln NJW 2017, 835; LG Bonn, NJW-RR 2005, 1067; LG Darmstadt, NZM 
2000, 360; AG Winsen/Luhe, Urt. v. 30.12.2005 – 16 C 1642/05, BeckRS 2010, 11190; vgl. 
weiter für das Nachbarrecht AG Brandenburg, ZD 2016, 380; für das Mietrecht LG Berlin, ZD 
2016, 189; für das Wohnungseigentumsrecht AG Bergisch Gladbach, NJW 2015, 3729). Maß-
stab ist, dass dritte Personen eine Überwachung durch die Kamera ernsthaft objektiv befürch-
ten müssen. Dies ist immer bereits dann erfüllt, wenn die Befürchtung einer Überwachung 
durch vorhandene Kameras aufgrund konkreter Umstände nachvollziehbar und verständlich 
erscheint. Dafür ist bereits ausreichend, dass ein angespanntes Nachbarschaftsverhältnis be-
steht und die Kamera eines mittels nach außen nicht wahrnehmbaren elektronischen 
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Steuerungsmechanismus auf das Grundstück des Nachbarn ausgerichtet werden kann. Es 
kommt dabei lediglich darauf an, dass die Kamera eine solche Funktion besitzt. Ob sie ange-
wendet wird, ist unerheblich. Ein Überwachungsdruck kann nur dann ausscheiden, wenn der 
Winkel der Kamera nur mit erheblichem und sichtbarem manuellen Aufwand, also eben nicht 
durch einen elektronischen Steuerungsmechanismus, auf das Nachbargrundstück gerichtet 
werden kann (BGH NJW 2010, 1533). Dass die Kamera einen elektronischen Steuerungsme-
chanismus hat, ist zwischen den Parteien allerdings unstreitig. Im Übrigen konnte der Verfü-
gungskläger durch die zur Akte gereichten Lichtbilder auch hinreichend glaubhaft machen, 
dass die Kamera sich selbstständig drehen kann und das Grundstück des Verfügungsklägers 
erfassen kann. So zeigt das Lichtbild Anlage AS 7 eindeutig die Balkonbrüstung des benach-
barten Hauses, zudem aber ebenso eindeutig die vollständige Kamera. 

 

11 Ein überwiegendes Interesse der Verfügungsbeklagten an solchen Videoaufnahmen ist 
nicht erkennbar. Dass die Verfügungsbeklagte ihr Eigentum schützen will, stellt zwar durchaus 
ein legitimes Interesse dar. Vorliegend geht dieser Zweck aber mit einer unverhältnismäßigen 
Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Verfügungsklägers einher. In An-
betracht des ohnehin schon deutlich angespannten Nachbarschaftsverhältnisses muss ein An-
lass für eine weitere Eskalation verhindert werden. Die Verfügungsbeklagte hat die Möglich-
keit, eine Videoaufzeichnung ihres Eigentums anhand der Grundsätze des zitierten Urteils des 
BGH durchzuführen. Sofern die Videoaufzeichnung aber erfolgt wie in diesem Fall, ist dies 
unzulässig. 

 

12 Die Androhung von Zwangsgeld hat ihre Grundlage in § 890 Abs. 2 ZPO. Der Antrag ist 
auch in der gestellten Form begründet. Der Verfügungsbeklagten kann nicht aufgegeben wer-
den, jegliche Kameraüberwachung ihres Grundstücks in aller Zukunft zu unterlassen, aller-
dings solche, die geeignet ist, das Grundstück des Verfügungsklägers zu erfassen. 

 

II. 

 

13 Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. 

 

14 Einer Tenorierung der vorläufigen Vollstreckbarkeit bedurfte es nicht, da sich diese aus 
dem Wesen der einstweiligen Verfügung selbst ergibt, § 929 ZPO. 

 

15 Die Streitwertfestsetzung hat ihre Grundlage in §§ 48 GKG, 3 ff. ZPO. 

 

 

Volltext Ende 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BGH-Urteile im Mietrecht 

Kennen Sie schon unsere BGH-Urteilsübersicht zum Mietrecht? Aktuelle Mietrechtsurteile des 
BGH für Sie zusammengefasst. Eine besondere Kennzeichnung ermöglicht einen schnellen 
Überblick dahingehend, ob die jeweilige BGH-Entscheidung eher vermieterfreundlich ausfällt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

>> Hier Mitglied werden! 

Als Mitglied nutzen Sie unsere umfangreichen Serviceleistungen zum exklusiven Vorzugspreis und 
können auf einen direkten, bundesweiten Beratungsservice zurückgreifen. 

Sie haben die Wahl zwischen vier verschiedenen Paketen - je nachdem, wie umfangreich Ihr per-
sönlicher Bedarf ist. 30, 60, 120, 180 oder Euro/Jahr, Sie entscheiden. 

 
vermieterverein.de 
 
blog.vermieterverein.de 

https://www.vermieterverein.de/bgh-urteile-mietrecht/
https://www.vermieterverein.de/registrieren/
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